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«Innert kurzerZeitwurde eine uralte
Tradition umgekrempelt»

Korporationen Die altrechtlichenKorporationen sind Jahrhunderte alt, in Traditionen eingebunden und verfügen über ein riesiges
Potenzial an Boden. Einer der bestenKenner dieser Körperschaften äussert sich zu turbulenten Zeiten und den Zukunftsaussichten.

Mit Toni Dettling sprach
Franz Steinegger

Die Schwyzer Korporationen haben
turbulente Zeiten hinter sich.Waren
sie während Jahrhunderten fest in
Männerhand,hatsichdas indenletz-
ten 30 Jahren radikal geändert. Sie
wandelten sich vonGeschlechter- zu
Abstammungskorporationen. Erklä-
renSieunskurzdenUnterschied.
Früher waren ausschliesslich Männer
mit dem «richtigen» Geschlechterna-
menKorporationsmitglieder – undzwar
vielfach automatisch, das heisst ohne
weiteren Nachweis. Heute ist die biolo-
gische Abstammung von einem im Re-
gister bereits eingetragenen Mitglied
massgebend. Dafür muss, wer Mitglied
werden will, diese Abstammung nach-
weisen. Mitglieder müssen zudem im
Banngebiet wohnen, wobei dieses von
KorporationzuKorporationunterschied-
lich definiert wird. Aber es dürfen keine
geschlechterspezifischenMerkmalewie
Geschlecht oderName,Bürgerrecht etc.
mehr ausschlaggebend sein.

Welche Entscheide lagen diesem
Wandel zugrunde?
Demallem istderGleichstellungsartikel
von 1981 vorausgegangen. Mit einem
Leiturteil von 1991, das dieKorporation
Zug betraf, setzte das Bundesgericht
erstmals die Gleichbehandlung von
Mann und Frau innerhalb einer Korpo-
ration durch. Ein Jahr später fällte das
Schwyzer Verwaltungsgericht das für
unserenKantonmassgeblicheLeiturteil:
Verschiedene von Korporationsmitglie-
dernabstammendeFrauen,welche teils
dasBürgerrecht oderdenGeschlechter-
namen ihresMannes angenommenhat-
ten, akzeptierten den Ablehnungsent-
scheid der Korporation Pfäffikon nicht.
Die Verwaltungsrichter entschieden,
dass weder Geschlechternamen noch
das Bürgerrecht massgebend sein dür-
fen, sondern die Abstammung. Damit
wurdendiebisherigen, geschlechterspe-
zifischenAusgrenzungskriterien für un-
zulässig erklärt.MannundFrauwurden
sowohl bezüglich Aufnahme in die Kor-
poration wie auch hinsichtlich Weiter-
gabe der Mitgliedschaft gleichgestellt.
Dieses Abstammungsprinzip wurde in
derFolge ineinzelnenSonderfällenwie-
derholt bestätigt.

Nun sind Sie selber ein männlicher
Vertreter eines alten Schwyzer Ge-
schlechts,dasseit Jahrhundertender
OberallmeindkorporationSchwyzan-
gehört. Schmerzt Sie dieser Paradig-
menwechsel?
Nein,dennesgehtumdieGerechtigkeit.
Im Verlauf der Recherche zur Informa-
tionsschrift (sieheKasten)hat sichdiese
Überzeugungnochverfestigt.DieFrau-
enhalfenbeimAufbaudesKorporations-
wesens ebenso mit. Mehr noch: Ohne
FrauengäbeesgarkeineKorporationen.
Mit der in den letzten Jahrzehnten er-

folgten weitgehenden Liberalisierung
desNamens-undBürgerrechteswäredie
frühereAbgrenzungdesKreisesderMit-
glieder ohnehinnichtmehr praktikabel.
Aber ich kann jene verstehen, dieMühe
damit hatten: Innert kurzer Zeit wurde
eine uralte Tradition umgekrempelt,
gleichsameineheiligeKuhgeschlachtet.

AlsowardieÖffnungunabwendbar?
Die Korporationen sind durch die Auf-
nahme der Frauen zweifelsohne breiter
abgestützt, das Gerechtigkeitsdefizit ist
weggefallen. Damit konnten die immer
wieder vernehmbarenVerstaatlichungs-
gelüste aufgefangen werden. Dies war
mit einGrund, dassderBestandunddie
Autonomie der Korporationen als Kör-
perschaftendeskantonalenöffentlichen
Rechts in der neuenKantonsverfassung
verankert wurden. Mit diesen verfas-
sungsmässigen Garantien ist die recht-
liche Basis der Korporationen heute
weitgehend abgesichert.

GabesVerstaatlichungsgelüste?
ImZusammenhangmitdemwirtschaft-
lichenFortschritt unddembeachtlichen
Austeilgeld einzelner Ausserschwyzer
KorporationenkamensolcheBestrebun-
gen immer wieder auf, vor allem bei
Frauen oder auch etwa bei Beisassen in
der Oberallmeind, die sich ungerecht
ausgeschlossen fühlten.

BestehtnichtdieGefahr,dassmitder
Öffnung nach drei Generationen ein

grosserTeilderBevölkerungMitglied
einerKorporation ist?
BeiderAufnahmederFrauengabeseinen
Schub.DochdieKurve ist inzwischenver-
flacht. Die Bevölkerung wächst hierzu-
lande stark:Esgibt vielZuwanderungvon
aussen; mit der zunehmenden Mobilität
herrscht ein Kommen und Gehen. Die
meisten dieser Leute sind nicht Korpora-
tionsbürger, andere wollen es gar nicht
werden. Ich glaube nicht, dass je einmal
die Mehrheit der Bevölkerung einer alt-
rechtlichenKorporationangehörenwird.
Aktuell sindknapp30ProzentderStimm-
bürgerschaft Korporationsmitglieder.

Was für eine wirtschaftliche Bedeu-
tunghabendieKorporationen?
Sie verfügen im Kanton Schwyz über
einen beträchtlichen Teil des knappen
GutesBoden.Andie45ProzentderKan-
tonsfläche gehören den Korporationen.
Diese sind imBesitz vonüber450unter-
schiedlich ergiebigen Wasserquellen.
Der Boden kann vielfältig genutzt wer-
den: fürdieAlp-undLandwirtschaft, für
den Forst, für touristische Zwecke, für
die Wasser- und Energiewirtschaft, vor
allemaber auchalsBasis fürWohn-,Ge-
werbe- und Industriebauten. Wer über
Bodenverfügt, hat enormeRessourcen.
Unternehmerisch geschickt eingesetzt,
ist das ihm und der Volkswirtschaft von
grossemNutzen.

Was versteht man unter dem Subs-
tanzerhaltungsgebot?

Mit dem Substanzerhaltungsgebot sind
dieKorporationenverpflichtet, haushäl-
terischmit demKorporationsgut umzu-
gehenunddieses nicht zu verscherbeln.
Weil sie schon von Alters her im Besitz
des Bodens sind, ist der wirtschaftliche
Druckgeringerals etwabeiderVermark-
tung von gekauftem Bauland. Insoweit
haben die Korporationen mehr Spiel-
raum und wirken im Allgemeinen mäs-
sigendaufdiePreisentwicklung.Ebenso
stabilisierend ist die heute übliche Ver-
äusserungdesBodens inFormvon lang-
fristigen Baurechten.

Gibt es Zahlen zum«Wert» der Kor-
porationen?
Es gibt leider nur interne Zusammen-
stellungen. Diese sind zudem nur be-
dingt aussagekräftig, weil sie auf Buch-
werten basieren. Für alle altrechtlichen
Korporationen zusammengerechnet
beträgt derBuchwert derAktivenheute
gegen 750 Mio. Franken, bei rund
370 Mio. Franken Schulden. Der Ver-
kehrswert derAktivendürfte allerdings
um ein Mehrfaches höher sein. Eine
Zahl zunennen,wäre aber reine Speku-
lation.

Was für Vorteile haben die privat ge-
führten Korporationen gegenüber
einer staatlichenBewirtschaftung?
Zum einen prägt der historischeHinter-
grund, also der genossenschaftlicheGe-
danke, die Korporationen.Man identifi-
ziert sich mit der Körperschaft, steckt

eine gehörige Portion Herzblut und viel
Freiwilligen- oder nur mässig bezahlte
Arbeit hinein. Zum anderen garantiert
das Substanzerhaltungsgebot, dass die
Ressourcen zweckdienlich vermarktet
werden und darüber hinaus ein beacht-
licher Steuerbatzen entrichtet werden
kann. Für die Erzielung des gleichenEr-

gebnisses müsste der Staat einen kost-
spieligenAngestelltenapparataufbauen,
der erst noch weniger flexibel wäre und
kaum derart innovativ am Markt tätig
sein könnte.

Sind die Korporationen für die Zu-
kunft gerüstet?
Zumindest die grossen Körperschaften
haben sich in jüngerer Zeit organisato-
rischwie personell stark entwickelt und
moderne Strukturen aufgebaut. Es hat
sich unternehmerisch viel getan. Ange-
sichts der positiven Entwicklung der
letzten Jahre bin ich überzeugt, dass die
SchwyzerKorporationen ihrenWegauch
in Zukunftmachenwerden.

WoliegenheutedieSpannungsfelder?
Als Unternehmung muss eine Korpora-
tion raschundflexibel amMarkt agieren
können. Anderseitsmüssen traditionell
demokratischeAbläufeeingehaltenwer-
den. Insoweitmüssen sie denAusgleich
zwischenUnternehmenundhergebrach-
ten Entscheidungsmechanismen schaf-
fen. Relativ neu ist ferner das Span-
nungsfeld zwischen ökonomischer und
ökologischer Bodennutzung. Hilfreich
bei der Bewältigung dieser Spagate ist
eineoffeneundengagierteKommunika-
tion nach innen und nach aussen – ein
zentraler Eckpfeiler jeder erfolgreichen
Unternehmung notabene.
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Toni Dettling mit dem zwei Meter langen Erhebungsblatt aller Verbandskorporationen und der daraus entstandenen Informationsschrift (im Vordergrund). Bild: Franz Steinegger

«OhneFrauen
gäbeeskeine
Korporationen.»

Die 81 altrechtlichenKorporationen
Infoschrift ImKantonSchwyz gibt es 81
altrechtliche Korporationen, wie sie bei
der Einführung des Zivilgesetzbuches
1912 definiert wurden. Die 45 bedeu-
tendstenunter ihnen– siedecken95Pro-
zent aller Korporationsmitglieder ab –
sind im «Verband der Schwyzer Korpo-
rationen» (vszk) organisiert. Der
ehemalige Ständerat Toni Dettling war
vondessenGründung2007bis 2015Ge-
schäftsführer. Er ist einer der besten

Kenner dieser öffentlich-rechtlichen
Körperschaften. Der Schwyzer Anwalt
berät sie seit über 30 Jahren in juristi-
schen undwirtschaftlichen Fragen.

Im Auftrag des Verbandes hat er in
den vergangenen drei Jahren das Stan-
dardwerk«DieSchwyzerKorporationen
im Wandel der Zeit» erarbeitet. Darin
wird auf 35 Seiten der Entwicklung die-
ser Körperschaften von den Anfängen
vor1000Jahrenbisheutenachgegangen;

die verschiedenen Phasen werden be-
leuchtet,dieHintergründeerörtert.Dett-
lingzeigt inkonzentrierterFormundgut
leserlich die Auswirkungen der Gesetz-
gebung und Rechtssprechung auf die
Korporationenauf – ebensowie ihre frü-
heren und heutigen Betätigungsfelder.
AufdemHintergrund ihrergrossenwirt-
schaftlichenBedeutungwagter inder In-
formationsschrift einen Blick in die Zu-
kunft.Weitere Infos unter vszk.ch. (ste)


